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Index

L72005 Beschaffung Vergabe Salzburg

001 Verwaltungsrecht allgemein

97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

BVergG 2006 §312 Abs3 Z5;

LVergKG Slbg 2007 §14 Abs3 Z3;

VwRallg;

1. BVergG 2006 § 312 gültig von 01.01.2014 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 312 gültig von 01.04.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 10/2012

3. BVergG 2006 § 312 gültig von 05.03.2010 bis 31.03.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 15/2010

4. BVergG 2006 § 312 gültig von 01.01.2008 bis 04.03.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2007

5. BVergG 2006 § 312 gültig von 01.02.2006 bis 31.12.2007

Rechtssatz

Da die Erfüllung des Tatbestandes des § 14 Abs. 3 Z 3 Slbg LVergKG 2007 die Durchführung eines Vergabeverfahrens

ohne vorherige Bekanntmachung voraussetzt, erscheint es konsequent, für die Frage, ob eine konkrete

Leistungsvergabe in einem zuvor durchgeführten Verfahren Deckung @ndet, auf die Bekanntmachung bzw. die

bekannt gemachten Unterlagen abzustellen. Aus der Sicht des rechtsschutzsuchenden Unternehmers macht es

insoweit nämlich keinen Unterschied, ob ein Auftraggeber ein Verfahren gänzlich ohne Bekanntmachung durchführt

oder ob sich der Auftraggeber bei einer Leistungsvergabe formal auf eine zuvor erfolgte Bekanntmachung beruft,

diese aber keine Anhaltspunkte für die Vergabe des späteren Leistungsgegenstandes lieferte. Die Angaben in der

Bekanntmachung sollen es potenziellen Interessenten gerade ermöglichen, zu prüfen, ob ein bestimmtes

Vergabeverfahren für sie von Interesse sein kann (siehe RV 1171 BlgNR 22. GP, 53). Es kann einem Unternehmer daher

nicht auferlegt werden, sich an einem zweistu@gen Vergabeverfahren deshalb zu beteiligen, um sicherzugehen, dass er

von einer allfälligen nachträglichen Änderung des Leistungsgegenstandes Kenntnis erhält.Da die Erfüllung des

Tatbestandes des Paragraph 14, Absatz 3, ZiEer 3, Slbg LVergKG 2007 die Durchführung eines Vergabeverfahrens ohne

vorherige Bekanntmachung voraussetzt, erscheint es konsequent, für die Frage, ob eine konkrete Leistungsvergabe in

einem zuvor durchgeführten Verfahren Deckung @ndet, auf die Bekanntmachung bzw. die bekannt gemachten

Unterlagen abzustellen. Aus der Sicht des rechtsschutzsuchenden Unternehmers macht es insoweit nämlich keinen

Unterschied, ob ein Auftraggeber ein Verfahren gänzlich ohne Bekanntmachung durchführt oder ob sich der

Auftraggeber bei einer Leistungsvergabe formal auf eine zuvor erfolgte Bekanntmachung beruft, diese aber keine

Anhaltspunkte für die Vergabe des späteren Leistungsgegenstandes lieferte. Die Angaben in der Bekanntmachung

sollen es potenziellen Interessenten gerade ermöglichen, zu prüfen, ob ein bestimmtes Vergabeverfahren für sie von

Interesse sein kann (siehe Regierungsvorlage 1171 BlgNR 22. GP, 53). Es kann einem Unternehmer daher nicht

auferlegt werden, sich an einem zweistu@gen Vergabeverfahren deshalb zu beteiligen, um sicherzugehen, dass er von

einer allfälligen nachträglichen Änderung des Leistungsgegenstandes Kenntnis erhält.
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